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Der vom Amtsgericht Weilheim (Az.: K 157/O4 – K 159/O4) auf den 11.O9.2OO8; 9.OO Uhr, angesetzte 
Verteilungstermin ist sofort abzusetzen! 

In Sachen u.a. 5 W 851/O8 

überlasse ich Ihnen die Bestaetigung der Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt vom O7.O5.2OO8. Daraus 
geht eindeutig hervor, dass ich von Amts wegen sowohl in der Aichacher Str. 19, 86529 Schrobenhausen 
als auch in der Rautstrasse 1O, 82438 Eschenlohe zum 11.O7.2OO6 abgemeldet bin. Mein Hauptwohnsitz 
ist seit meiner Geburt das Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor Eschenlohe. Dies ist auch mein 
gewöhnlicher Aufenthalt. Ihr Beschluss vom 13.O2.2OO8 ist daher wegen Verwendung einer falschen 
Anschrift nichtig. Ausserdem heisst es in Ihrem Beschluss vom 13.O2.2OO8 weiter: 
„Prozessbevollmaechtigte: Rechtsanwaeltin Eva-Maria Martens, Am Anger 2, 82362 Weilheim”. Auch diese 
Angabe von Ihnen ist falsch. Ich habe der Rechtsanwaeltin Eva-Maria Martens, Am Anger 2, 82362 
Weilheim in meinem ganzen Leben keine Prozessvollmacht gegeben. 
Schon deswegen ist Ihr Beschluss vom 13.O2.2OO8 nichtig. Dasselbe gilt für Ihren Beschluss vom 
2O.O2.2OO8. 

Zur weiteren Begründung, überlasse ich Ihnen als zweite Anlage den Steuerbescheid des Finanzamtes 
Garmisch-Partenkirchen vom 25. Juni 197O. Darin wird die „Mühlstrasse 4O, Eschenlohe” als 
landwirtschaftlicher Betrieb mit einem Einheitswert von 5.OOO.- DM geführt. 
Ihre Streitwertfestsetzung und Ihre Versteigerungen richten sich aber gegen zwei Wohnhaeuser, gegen 
einen Gasthof von 189O, gegen ein Gaestehaus von 1957 und gegen ein Appartementhaus von 1975. Dies 
sind Objekte, die ich nie erhielt. In Ihrem Beschluss vom 13.O2.2OO8 nehmen Sie weiter auf das erholte 
Verkehrswertgutachten Bezug. Dazu führe ich – nachdem ich die Gutachten nun erhalten habe – folgendes 
aus:  
Die in den „Zwangsversteigerungsverfahren” erstellten Gutachten gehen davon aus, dass ein 
Bebauungsplan aufgestellt ist. Dies ist aber falsch! Weder für die Fl.-Nr. 1O86 noch für die Fl.-Nr. 1O88 
noch für die Fl.-Nr. 1O88/7 der Gemarkung Eschenlohe ist ein Bebauungsplan aufgestellt, und zwar bis 
heute nicht. Dies war auch im Januar 2OO5, zum Zeitpunkt der Erstellung der Gutachten, der Fall (siehe 
anliegende Bestaetigung der Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt, die mir am 27.O8.2OO8 ausgehaendigt 
wurde; Anlage 3). Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist auch gar nicht möglich, weil die Flurnummern 
1O86, 1O88 und 1O88/7 (die ja noch dazu aktuell gefaelscht geführt werden) im Mühlengelaende vor 
Eschenlohe (die Gemeinde Eschenlohe ist der Nachbar dazu!) liegen und dort die Gemeinde Eschenlohe 
keine Planungshoheit hat und ihr die Kompetenz für die Aufstellung eines Bebauungsplanes fehlt.   
Auch existieren weder zwei Wohnhaeuser, noch ein Gasthof von 189O, noch ein Gaestehaus von 1957, 
noch ein Appartementhaus von 1975. Dafür gibt es keinen einzigen Bauplan! Saemtliche Gutachten sind 
daher gefaelscht. Ich erhebe sehr wohl Einwaende dagegen, was bis jetzt vom Amtsgericht Weilheim, vom 
Landgericht München II und auch von Ihnen leider unterschlagen wird und wurde.  

Es wird auch bedauerlicherweise unterschlagen, dass es sich hier um den land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor Eschenlohe von meinem Vater handelt (siehe anliegende 
beide Eingaben vom O8.O9.2OO8 – Anlage 4 und 5 - mit der bestehenden Betriebsnummer vom Hs.-Nr. 
25, die meinem Vater seit Jahrzehnten zugeteilt ist, an das Amt für Landwirtschaft in Weilheim und an die 
LAK Franken und Oberbayern) und eine „Versteigerung” gegen mich gar nicht möglich ist. Mein Vater Hans 
Georg Huber (*1942) nutzt bis heute das Haus-Nr. 25 (das nicht durch die„Mühlstrasse 4O, Eschenlohe” 
weggefaelscht werden kann). Die Flurnummern, die Sie mit 1O86, 1O88 und 1O88/7 der Gemarkung 
Eschenlohe in der jetzigen Form (es liegen nachgewiesenermassen Flurnummernfaelschungen vor!) 



bezeichnen – werden landwirtschaftlich von meinem Vater genutzt, und zwar nicht nur auf dem Papier, 
sondern tatsaechlich.

Ihre Streitwertfestsetzung vom 13.O2.2OO8 ist daher auch deswegen nichtig. Dasselbe gilt für Ihren 
Beschluss vom 2O.O2.2OO8, mit dem Sie sich selbst als nicht befangen bezeichnen. 

Schon wegen der Justizrechte des Haus-Nr. 25 (siehe Geschaeftsregisternummernummer 343 des 
königlichen Notars Möser in Garmisch vom 1O.O5.1895 für die Müllerswitwe Apollonia Huber, Haus-Nr. 11 
der Steuergemeinde Eschenlohe) sind Sie nicht zustaendig und somit automatisch befangen. Dasselbe gilt 
für das Amtsgericht Weilheim, das Landgericht München und den Bundesgerichtshof. Saemtliche 
„Zwangsversteigerungen” - inklusive Ihrer Entscheidungen (die noch dazu allesamt nichtig sind) – sind 
bereits über die Justizrechte des Haus-Nr. 25 mit Urteil vom 17.O8.2OO8 aufgehoben. Die Entscheidung 
liegt sowohl dem Amtsgericht Weilheim als auch der Gemeinde Eschenlohe vor. 

Ich fordere Sie daher auf, selbst die nichtigen „Zwangsversteigerungsverfahren” (Az.: K 157/O4 – K 
159/O4 des Amtsgerichts Weilheim; Az.: u.a. 7 T 155/O7 des Landgerichts München II; Az.: 5 W 851/O8 
OLG München) einzustellen und vollumfaenglich, von Amts wegen und kostenlos ausser Verkehr zu ziehen 
und den vom Amtsgericht Weilheim auf den 11.O9.2OO8; 9.OO Uhr, angesetzten Verteilungstermin 
sofort abzusetzen. Ausserdem fordere ich die Rücküberweisung etwaiger bereits bezahlter Gelder.  

(gez. Christian Georg Huber)
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